
 
A n t r a g : 

 
1. Für ein ca. 95 m breites Teilstück des Grund-

stücks nordwestlich der Kreuzung Wasbeker 
Straße / Freesenburg im Stadtteil Böckler-
siedlung / Bugenhagen ist die 36. Änderung 
des Flächennutzungsplanes 1990 „Wasbe-
ker Straße / Freesenburg“ durchzuführen. 
Durch die Planänderung soll im Zusammen-
hang mit der parallel aufgestellten 5. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 158 „Free-
senburg“ eine Erweiterungsmöglichkeit für 
den nördlich angrenzenden Baustoffmarkt 
geschaffen werden. 

 
2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich be-

kannt zu machen. 
 
3. Gemäß § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch ist eine 

Umweltprüfung durchzuführen, in der die 
voraussichtlichen erheblichen Umweltaus-
wirkungen ermittelt, beschrieben und be-
wertet werden. Die Umweltprüfung soll sich 
vor allem auf die voraussichtlichen Aus-
wirkungen einer Beseitigung der Waldflä-
che und einer Bebauung des Grundstücks 
auf die Belange von Boden-, Landschafts- 
und Naturschutz sowie Stadtgestaltung be-
ziehen. 

 
4. Die in ihren Aufgabenbereichen berührten 

Behörden und Träger öffentlicher Belange 
sind über die Planung zu unterrichten und 
zur Äußerung auch in Hinblick auf den er-
forderlichen Umfang und Detaillierungs-
grad der Umweltprüfung aufzufordern. 

 
5. Es ist eine Bürgerbeteiligung nach den 

Richtlinien der Stadt Neumünster durchzu-
führen. 

 
 


